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Kurzfassung 

Gute Klimapolitik muss kosteneffizient sein. Konkret bedeutet das, dass sie Unterschie-

de bei den Vermeidungskosten ausnutzen muss und dass sie die Vermeidung von 

Schadstoffen dorthin verlagern muss, wo die Kosten minimal sind. Der Emissionshan-

del ist ein ideales Instrument dafür. Er erlaubt auch die Ausnutzung internationaler Kos-

tenunterschiede. Dafür ist es aber notwendig, dass die beteiligten Länder keine nationale 

Klimapolitik betreiben, weil nur so eine effiziente Allokation der Vermeidung gelingen 

kann. 

Schlagwörter: Klimapolitik, Moral, Vermeidungskosten, Kosteneffizienz 

Abstract 

Sufficient climate policy hast to be cost efficient. Good politics make use of cost differ-

ences in order to shift abatement to those places with minimal abatement costs. Emis-

sion rights trading systems (cap and trade) are the ideal means for this purpose. Interna-

tional markets for pollution rights allow to utilize cost differences between countries in 

order to minimize abatement costs. But for this it is a necessary condition that national 

governments dispense with national climate policy because otherwise an efficient allo-

cation of abatement cannot be reached. 

Key Words: Climate Policy, Morality, Abatement Cost, Cost Efficiency 

 





Wissen wir, was wir tun? – Die deutsche Energiepolitik zwischen 
moralischem Anspruch und ökonomischer Realität 

Joachim Weimann 

„Die Affektheuristik vereinfacht unser Leben, 

indem sie eine Welt erschafft, die viel einfacher 

ist als die Wirklichkeit. In der imaginären Welt, 

in der wir leben, haben gute Technologien nur 

geringe Kosten, schlechte Technologien haben 

keinen Nutzen, und alle Entscheidungen sind 

leicht. In der realen Welt dagegen müssen wir 

Nutzen und Kosten oftmals schmerzlich gegen-

einander abwägen.“ 

Daniel Kahneman (2014, S. 176) 

1. Umweltökonomische Grundlagen 

Der Weltklimarat (IPCC) hat in seinem letzten Sachstandsbericht 2014 1 wieder einmal 

festgestellt, dass die Bedrohung durch den Klimawandel uneingeschränkt fortbesteht 

und in der Zeit seit dem letzten Sachstandsbericht keinerlei nennenswerter Fortschritt 

bei dem Versuch zu verzeichnen ist, die globalen Treibhausgasemissionen zu reduzie-

ren. Obwohl der Bericht auch durchaus positiv zu bewertende Nachrichten enthält und 

an einigen Stellen Anlass zu Kritik gegeben hat, dürfte sich an der Einschätzung, dass 

das Klimaproblem eine große Herausforderung für die Menschen unseres Zeitalters ist, 

wenig ändern. Positiv sind die revidierten Schätzungen des zu erwartenden Anstiegs des 

Meeresspiegels zu bewerten, der jetzt mit nur noch maximal einem Meter bis zum Jahre 

2100 veranschlagt wird. Kritisch sind vor allem zwei Punkte anzumerken. Zum einen 

beschäftigt sich der Bericht nur sehr randständig mit der Beobachtung, dass die globale 

Durchschnittstemperatur in den letzten 15 Jahren nicht mehr gestiegen ist. Hier wird 

zwar Forschungsbedarf konstatiert, aber es wird nicht deutlich, was dies für die Ein-

schätzung der Klimamodelle bedeutet, die diese Konstanz der Temperatur nicht erklären 

können, aber gleichwohl die Grundlagen für die vom IPCC veröffentlichen Szenarien 

bilden. Der zweite kritische Punkt ist die Einschätzung der zu erwartenden Schäden, die 

durch Klimaveränderungen ausgelöst werden. Die zuständige Arbeitsgruppe beim IPCC 

kam zu vergleichsweise moderaten Ergebnissen. Im Abschlussbericht des IPCC werden 

diese aber sehr dramatisch dargestellt, was den Leiter der entsprechenden Arbeitsgrup-

pe, Richard Tol, dazu veranlasst hat, zurückzutreten und die Mitarbeit im IPCC einzu-

stellen. Tol wirft dem IPCC vor, die Folgen des Klimawandels sehr dramatisch darzu-

stellen, um die eigene Bedeutung aufzuwerten.  

Trotz dieser Unstimmigkeiten und Kritik spricht vieles dafür, eine wirksame Klima-

politik als eine notwendige Versicherung gegen hohe Klimaschäden zu fordern. Das 

widerspricht nicht der Einschätzung, dass die Klimapolitik, so wie sie gegenwärtig be-

trieben wird, in einem hohen Maße ineffizient ist und deshalb diese Versicherung in 

einem völlig unzureichenden Umfang bereitstellt. Beispielsweise ist die klimapolitische 

                                                 
 Diese Vorlesung wurde am 18. November 2015 im Rahmen des „Halleschen Forums für Ordnungsethik 

und Politikberatung (HaFOP)“ als „Jürgen Strube Lecture“ gehalten. 
1 Vgl. IPCC (2014). 
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Strategie Deutschlands kritisch zu sehen, weil sie auf einer nationalen Klimapolitik be-

steht, die sich bei näherer Analyse als kontraproduktiv herausstellt und die in hohem 

Umfang Ressourcen verschwendet. Warum diese Einschätzung gerechtfertigt ist, soll in 

dieser Vorlesung begründet werden. Voraussetzung dafür ist, dass zunächst Klarheit 

darüber geschaffen wird, welchen Anforderungen eine rationale Klimapolitik genügen 

muss. Die Kluft zwischen dem moralischen Anspruch der deutschen Klimapolitik und 

der ökonomischen Realität kann nur dann deutlich werden, wenn bekannt ist, was eine 

Klimapolitik leisten müsste, die dem Anspruch gerecht wird, eine vernünftige Antwort 

auf die Herausforderung des Klimawandels zu sein. Deshalb sind grundsätzliche Über-

legungen voranzustellen. 

Ausgangspunkt der folgenden Argumentation ist eine einfache ökonomische Grund-

überlegung, die deutlich macht, dass es sich bei der Klimapolitik gewissermaßen um ein 

ökonomisches Standardproblem handelt. Drei Fakten sind dafür verantwortlich: 

1. Klimapolitik wird nur erfolgreich sein, wenn es gelingt, große Mengen von 

Treibhausgasen (insbesondere CO2) einzusparen. Gute Klimapolitik muss des-

halb versuchen, möglichst viele Emissionen zu vermeiden. 

2. Die Reduktion der Treibhausgasemissionen erfordert den Einsatz knapper Res-

sourcen, beispielsweise zur Umstellung der Energieproduktion und zur Substitu-

tion fossiler Brennstoffe.  

3. Die Menge an Ressourcen, die für den Klimaschutz zur Verfügung steht, ist in 

jedem Fall begrenzt. Unterschiedliche Länder mögen zu unterschiedlichen Ent-

scheidungen darüber gelangen, wie viele Ressourcen sie für den Klimaschutz 

zur Verfügung stellen, aber die Menge wird auf jeden Fall begrenzt sein. 

Fassen wir diese drei empirischen Tatsachen zusammen und formulieren daraus ein 

Kriterium für eine rationale Klimapolitik, so ist klar, dass dieses in der Forderung nach 

Kosteneffizienz bestehen muss. Klimapolitik trägt nur dann den genannten Fakten 

Rechnung, wenn sie dafür sorgt, dass die Ressourcen so verwendet werden, dass die 

CO2-Einsparung pro Ressourceneinheit maximal wird, bzw. die Emissionsvermeidun-

gen realisiert, bei denen die Kosten der Vermeidung minimal sind. Auch bei der 

Klimapolitik gilt es also, das gute alte „ökonomische Prinzip“ durchzusetzen. Wird die-

ses Prinzip verletzt, so bedeutet das, dass weniger Treibhausgase eingespart werden, als 

mit dem realisierten Ressourceneinsatz hätten vermieden werden können – und das 

kann keine gute Klimapolitik sein.  

Es sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass die Forderung, dem ökonomischen 

Prinzip zu folgen, eine hohe ökologische Bedeutung hat und eigentlich von ökologi-

scher Seite vehement erhoben werden müsste. Wenn der Klimaschutz wirklich im Vor-

dergrund steht, dann muss die Forderung nach kosteneffizienten Maßnahmen mit hoher 

Dringlichkeit vorgebracht werden – was aber erstaunlicher Weise nicht geschieht. So 

spielt die Frage der Kosteneffizienz beispielsweise im Sachstandsbericht des IPCC nur 

eine untergeordnete, bestenfalls randständige Rolle. Stattdessen ist vielfach von der 

Notwendigkeit die Rede, die Energieeffizienz zu steigern. Es ist trivial, dass über weite 

Strecken Klimapolitik ohne Steigerung der Energieeffizienz kaum realisiert werden 

kann, denn CO2 kann nur eingespart werden, wenn die Einsatzmenge an fossilen Brenn-

stoffen reduziert wird. Da eine Substitution fossiler Brennstoffe durch nicht fossile 

Energieträger vielfach in überschaubaren Zeiträumen nicht möglich ist, geht es häufig 

darum, wenigstens den gleichen Energieoutput bei reduziertem Input zu realisieren – 

und das ist gleichbedeutend mit einer Steigerung der Energieeffizienz. Die Steigerung 
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der Energieeffizienz ist deshalb vielfach eine notwendige Bedingung für kosteneffizien-

te Klimapolitik, aber es ist keine hinreichende Bedingung. Es existieren sehr viele Mög-

lichkeiten, die Energieeffizienz zu steigern. Worauf es ankommt, ist, darunter diejeni-

gen zu identifizieren, die kosteneffizient sind.  

Was bedeutet Kosteneffizienz konkret? Lässt sich diese eher abstrakte Forderung 

näher und operationaler charakterisieren? Ein Weg, dies zu tun, besteht darin, sich die 

Bedingungen für kosteneffiziente Vermeidung von Emissionen anzusehen. Dabei geht 

es um die Frage, wie die Vermeidung von Schadstoffen auf die unterschiedlichen 

Schadstoffquellen gestaltet werden soll. Man kann sich leicht klarmachen, dass die not-

wendige und hinreichende Bedingung für eine optimale Allokation der Vermeidungsan-

strengungen auf mehrere Emissionsquellen darin besteht, dass die Grenzkosten der 

Vermeidung an allen Quellen identisch sein müssen.2 Ist diese Bedingung verletzt, kön-

nen durch eine Reallokation der Vermeidungsmengen die Gesamtkosten der Vermei-

dung gesenkt werden (bei konstanter Gesamtvermeidungsmenge), indem Vermeidung 

von Quellen mit hoher Grenzvermeidungskosten zu solchen verlagert wird, die niedri-

gere Grenzvermeidungskosten aufweisen.  

Diese Bedingung liefert eine universelle Leitlinie für die kosteneffiziente Gestaltung 

von Emissionsvermeidung. Innerhalb der ökonomischen Theorie werden zwei Instru-

mente diskutiert, die Kosteneffizienz sichern: Eine Schadstoffsteuer und der Emissions-

handel. Beide sichern Kosteneffizienz, weil sie im Ergebnis zu einem Ausgleich der 

Vermeidungsgrenzkosten führen. So wie diese Instrumente auf verschiedenen Skalen 

angewendet werden können, gilt auch das Universalprinzip der Kosteneffizienz auf al-

len möglichen Skalen. Wenn zu entscheiden ist, wie Vermeidung auf unterschiedliche 

Emissionsquellen verteilt werden soll ist, wenn es um die Allokation zwischen ver-

schiedenen Sektoren einer Volkswirtschaft geht und auch und gerade dann, wenn es um 

die internationale Allokation von Schadstoffvermeidung geht, immer setzt Kosteneffizi-

enz voraus, dass es zu einem Ausgleich der Grenzvermeidungskosten kommt. 

Eine rationale, auf Kosteneffizienz abzielende Klimapolitik muss deshalb versuchen, 

alle nur denkbaren Unterschiede zwischen den Grenzvermeidungskosten für Kostensen-

kungen nutzbar zu machen. Das hat eine für die praktische Klimapolitik sehr wichtige 

Implikation. Es bedeutet, dass die Frage, wie Vermeidung zu allozieren ist, keine Rück-

sicht auf die Frage nehmen darf, wie es um die Verteilung der Lasten bestellt ist, die mit 

der Vermeidung von Schadstoffen unweigerlich verbunden sind. Die Trennung von 

Allokation und Distribution ist für Ökonomen eine durchaus geläufige Übung, aber für 

die Politik ist sie nur schwer zu akzeptieren. Politische Entscheidungen sind fast immer 

in erster Linie von den distributiven Folgen bestimmt, die mit ihnen einhergehen. Sehr 

häufig führt das dazu, dass politische Entscheidungsträger mit wirtschaftspolitischen 

Empfehlungen, die sich vor allem auf die Frage einer effizienten Ressourcenallokation 

konzentrieren, wenig anfangen können, weil ihr Interesse an Verteilungsfragen unbe-

achtet bleibt. Wie wir noch sehen werden, ist die Klimapolitik eines der wenigen Felder, 

auf denen eine Trennung der beiden Themenkomplexe tatsächlich relativ einfach her-

beizuführen ist. Es wird sich zeigen, dass man tatsächlich eine kosteneffiziente Lösung 

erreichen kann, ohne dabei irgendeine Form der Lastenverteilung festzulegen. Dies gilt 

insbesondere im internationalen Kontext, d.h. es ist prinzipiell möglich, die Frage „wo 

soll Vermeidung stattfinden?“ von der Frage zu trennen, „wer trägt die Lasten der 

Schadstoffvermeidung?“.  

                                                 
2 Diese Bedingung ist Standard in der umweltökonomischen Literatur. Vgl. beispielhaft Weimann (1995). 
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Könnte der Staat auch durch ordnungsrechtliche Maßnahmen, also durch Gebote 

und Verbote eine kosteneffiziente Schadstoffvermeidung herbeiführen? Die Antwort ist 

eindeutig nein. Damit die Vermeidung so verteilt wird, dass am Ende überall die glei-

chen Vermeidungsgrenzkosten herrschen, müsste bekannt sein, wie die Vermeidungs-

kosten bei den einzelnen Quellen, in den Sektoren und Ländern aussehen. Diese Infor-

mation ist für einen Planer nicht beschaffbar, denn sie ist privater Natur. Das bedeutet, 

dass die einzige Möglichkeit, in den Besitz dieser Information zu gelange, darin besteht, 

dass sie von den Besitzern der Information freiwillig wahrheitsgemäß offenbart wird. 

Genau dazu haben die Informationsbesitzer aber keinen Anreiz, weil sie ihre private 

Information strategisch nutzen können. Wenn jemand über den Kauf eines gebrauchten 

Autos verhandelt, dann weiß nur er (oder sie), welchen Preis er maximal für den Wagen 

zu zahlen bereit ist. Und niemand wird diese maximale Zahlungsbereitschaft wahrheits-

gemäß offenbaren, denn durch Angabe eines niedrigeren Wertes kann er einen günstige-

ren Preis aushandeln. Analog geht es dem Unternehmen, das gefragt wird, wie hoch 

seine Vermeidungsgrenzkosten sind, mit dem Unterschied, dass es ein Interesse daran 

hat, den wahren Wert nicht zu untertreiben, sondern zu übertreiben. 

Wie bereits erwähnt, gibt es zwei Instrumente, die beide geeignet sind, eine effizien-

te Allokation von Vermeidungsmaßnahmen herbeizuführen, weil sie in der Lage sind, 

das gerade geschilderte Informationsproblem zu lösen. Sowohl bei der Besteuerung von 

Emissionen als auch beim Emissionshandel liegt es im Interesse der Emittenten, Ver-

meidungsaktivitäten entsprechend ihrer wahren Vermeidungskosten zu wählen. Beide 

Instrumente sind „anreizkompatibel“.  

Es gibt eine lange Diskussion in der ökonomischen Literatur, darüber, ob die Be-

steuerung von Emissionen oder der Handel mit Emissionsrechten vorzuziehen ist. Eine 

allgemeine Steuer auf CO2-Emissionen würde dazu führen, dass alle Emittenten, die 

dieser Steuer unterliegen, das gleiche Kalkül anstellen: Was ist günstiger, den Schad-

stoff zu emittieren und die Steuer zu zahlen, oder den Schadstoff zu vermeiden? Wenn 

man davon ausgeht, dass die Grenzvermeidungskosten eine monoton wachsende Funk-

tion der Vermeidungsmenge sind (was eine empirisch gut gesicherte Annahme ist), 

dann wäre das Ergebnis in allen Fällen gleicher Art: Vermeide solange, bis die Grenz-

vermeidungskosten den gleichen Wert annehmen, wie die auf eine Schafstoffeinheit zu 

entrichtende Steuer. Vorausgesetzt, dass der Steuersatz für alle Emissionsquellen der 

gleiche ist, hat das im Ergebnis zur Folge, dass alle Quellen gleiche Grenzvermeidungs-

kosten aufweisen. Damit erfüllt eine Emissionssteuer die notwendige und hinreichende 

Bedingung für eine kosteneffiziente Vermeidung. Dies gilt zumindest für alle die Emis-

sionsquellen, die der Steuer unterliegen.  

Auf das Klimaproblem bezogen würde eine Steuerlösung erfordern, dass man sich 

international auf einen CO2-Steuersatz einigt, der in allen Ländern einheitlich erhoben 

wird. Was würde für eine solche Lösung sprechen? Der größte Vorteil einer Steuerlö-

sung wird darin gesehen, dass es bei ihr zur Besteuerung der Restemissionen im Opti-

mum kommt, was nichts anderes bedeutet, als dass ein Steueraufkommen entsteht, das 

regelmäßig anfällt. Es hat eine lange Diskussion darum gegeben, ob dieses Aufkommen 

dazu genutzt werden kann, eine – neben der ökologischen Dividende – zweite ökonomi-

sche Dividende zu schaffen. Die Idee dabei ist, dass das Steueraufkommen genutzt wer-

den kann, um andere Steuern, die zu Verzerrungen und damit zu Nutzeneinbußen füh-

ren, zu substituieren.3 Zwar entsteht auch durch die Besteuerung von Schadstoffen eine 

                                                 
3 Vgl. Schöb (2009). 
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Zusatzlast der Besteuerung, aber die ist gewissermaßen erwünscht, weil die Substituti-

onsprozesse, die durch die Steuer ausgelöst werden, dazu dienen, einen externen Effekt 

zu internalisieren. Dazu kommt, dass jede Form der Internalisierung des externen Ef-

fekts zu ähnlichen Substitutionsprozessen führen würde. Warum dann nicht eine Be-

steuerung wählen, bei der ein Steueraufkommen anfällt, das zur Reduktion von Zusatz-

lasten genutzt werden kann?! Diese schwache Form der „Doppelten Dividenden“-

Hypothese wir inzwischen allgemein akzeptiert. Abgelehnt wird hingegen deren starke 

Form, die besagt, dass eine Besteuerung von Schadstoffen in jedem Fall einer Besteue-

rung beispielsweise von Arbeitseinkommen überlegen ist. 

Die doppelte Dividende spricht für eine Besteuerung von Emissionen als Instrument 

für eine kosteneffiziente Klimapolitik. Dagegen spricht allerdings, dass mit einer sol-

chen Politik die wünschenswerte Trennung von Allokation und Distribution nur sehr 

schwierig herzustellen ist. Um eine „faire“ Lastenverteilung zwischen den Ländern her-

beiführen zu können, müsste die Besteuerung mit Umverteilungsmaßnahmen einherge-

hen, bei denen Transfers von den leistungsfähigen zu den weniger leistungsfähigen 

Ländern stattfinden. Man kann sich leicht vorstellen, dass es ein sehr schwieriger Aus-

handlungsprozess wäre, der mit solchen Transfer einhergeht. Dazu kommt, dass ein 

nicht unerhebliches Informationsproblem besteht. Die tatsächlichen Lasten, die ein 

Land dadurch trägt, dass es den Einsatz eines zentralen Rohstoffes (fossile Brennstoffe) 

besteuert, dürften nicht ohne weiteres bekannt sein. Das eröffnet strategische Spielräu-

me in den Verhandlungen, und die haben häufig zur Folge, dass solche Verhandlungen 

scheitern.  

Der Emissionshandel funktioniert nach einem völlig anderen Prinzip. Da er im Fol-

genden eine große Rolle in der weiteren Argumentation spielen wird, ist es sinnvoll, 

dieses Prinzip hier ein wenig ausführlicher darzustellen. Dies geschieht auch deshalb, 

um sicher zu stellen, dass die in der Öffentlichkeit, aber auch in Fachkreisen, häufig 

anzutreffenden Fehleinschätzungen hinsichtlich dieses Instrumentes aufgedeckt und 

diskutiert werden können. Die Besteuerung von Emissionen leistet nur eine indirekte 

Steuerung der Emissionsmengen. Zu wie vielen Emissionen es im Optimum kommt, ist 

ex ante bei der Einführung einer Steuer nicht genau zu sagen. Dazu kommt, dass die 

unter der Steuerlösung resultierenden Emissionsmengen nicht konstant sind, sondern 

beispielsweise durch wirtschaftliches Wachstum verändert werden können. Dies ist bei 

einem Emissionshandel anders, denn dabei handelt es sich um ein Mengeninstrument. 

Der erste Schritt bei der Einrichtung eines Emissionshandels besteht darin, dass der so-

genannte Cap festgelegt wird. Dabei handelt es sich um die Gesamtmenge an Emissio-

nen, die innerhalb eines Jahres im Emissionshandelssektor noch zugelassen werden. Der 

Emissionshandelssektor umfasst alle die Emittenten, die dem Handel unterworfen wer-

den, das heißt, die nur noch dann emittieren dürfen, wenn sie im Besitz eines entspre-

chenden Emissionsrechtes sind. Es ist sehr wichtig zu verstehen, dass mit der Mengen-

begrenzung der Emissionen, die mit dem Cap erfolgt, eine entscheidende Festlegung 

getroffen wird. Der Cap definiert das umweltpolitische Ziel, das der Planer mit dem 

Emissionshandel erreichen will, und er setzt dieses Ziel zugleich um! Mit der Bestim-

mung des Cap ist zugleich die Menge der Emissionsrechte festgelegt, die pro Jahr zur 

Verfügung stehen. Das ist eine harte Mengenbeschränkung der Emissionen, die zu-

gleich eine Mindestmenge der Emissionsvermeidung festlegt, die nicht unterschritten 

werden darf! Man kann nicht deutlich genug darauf hinweisen, dass es die Festlegung 

des Cap ist, die die ökologische Wirkung des Emissionshandels bestimmt und gleichzei-

tig sicher umsetzt. Ohne Rechte darf eine Emission nicht erfolgen, und deshalb ist die 
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Menge an Emissionsrechten eine harte Schranke für die tatsächlich realisierten Emissi-

onsmengen.  

Nach der Festlegung des Cap und der Verteilung der Emissionsrechte an die Emit-

tenten (durch Versteigerung oder kostenlose Zuteilung) kann der Handel mit diesen 

Rechten beginnen. Der Sinn des Emissionshandels ist es nicht, Anreize für Emissions-

vermeidung zu schaffen. Diese werden durch die Festlegung des Cap bereits erzwungen. 

Der Handel entscheidet ausschließlich darüber, wo die Vermeidung stattfindet. Die 

Emittenten, die an dem Handel teilnehmen, stellen ein sehr ähnliches Kalkül an wie 

diejenigen, die einer Emissionssteuer unterliegen. Sie fragen sich, was günstiger ist: 

Emissionen zu vermeiden und das dann nicht mehr benötigte Emissionsrecht zu veräu-

ßern, oder das Recht auszuüben und auf den Erlös aus seinem Verkauf zu verzichten. 

Verglichen werden dabei die Grenzvermeidungskosten und der Preis, der für ein Emis-

sionsrecht auf dem Rechtemarkt zu entrichten ist. Da dieser Preis im langfristigen 

Marktgleichgewicht wiederum für alle Akteure gleich ist, führt dieses Kalkül genau wie 

bei der Besteuerung zu einem Ausgleich der Grenzvermeidungskosten. Aber es gibt 

einen gravierenden Unterschied zur Steuerlösung. Die Frage, wie hoch die Schad-

stoffvermeidung insgesamt mindestens ausfällt, hat beim Emissionshandel bereits der 

Planer verbindlich beantwortet. Auf diese Entscheidung haben die Akteure am Markt 

keinen Einfluss. 

In der öffentlichen Diskussion um die Funktionsfähigkeit des Europäischen Emissi-

onshandelssystems wird der oben geschilderte Sachverhalt häufig nicht beachtet. Viel-

mehr wird unterstellt, dass der Emissionshandel nicht funktioniere, weil er aufgrund des 

zu niedrigen Preises keine Anreize für Emissionsvermeidung schaffen würde. Richtig 

an dieser Argumentation ist allein die Feststellung, dass der Preis für Emissionsrechte 

vergleichsweise niedrig ist. Gegenwärtig liegt er bei ca. acht Euro, der Tiefststand war 

bei vier Euro. Allerdings hat dieses Preisniveau nicht den geringsten Einfluss auf die 

ökologische Wirkung des Handels, weil, wie oben geschildert, diese allein durch den 

Cap erzwungen wird. Würde sich – bei gleichem Cap – der Preis bei 40 Euro pro Ton-

nen einpendeln, würde deshalb keine Tonne CO2 mehr vermieden. Der Preis signali-

siert, wie hoch die Grenzvermeidungskosten im Emissionshandelssektor sind. Die Tat-

sache, dass sie relativ niedrig sind, kann als Indiz dafür gewertet werden, dass in diesem 

Sektor noch erhebliches Vermeidungspotential besteht. Allerdings ist es ausgesprochen 

schwierig, genaue Auskunft darüber zu geben, warum der Preis auf dem niedrigen Ni-

veau unter zehn Euro liegt. Dazu wäre es notwendig, die verschiedenen Einflüsse, die 

auf den Preis wirken, isolieren zu können, was angesichts fehlender kontrafaktischer 

Vergleichsgruppen empirisch nur schwer möglich ist.  

Zusammengefasst erlaubt der Emissionshandel, ein politisch bestimmtes Vermei-

dungsziel zugleich sicher und zu minimalen Kosten zu erreichen. Darüber hinaus besitzt 

er eine Eigenschaft, die ihn im Kontext internationaler Klimapolitik zu einem besonders 

geeigneten Instrument werden lässt.4 Mit ihm ist die oben angesprochene Trennung von 

Allokation und Distribution vergleichsweise einfach möglich. Entscheidend dafür ist die 

Tatsache, dass die letztendlich realisierte räumliche Verteilung der Vermeidungsaktivi-

täten ausschließlich von der räumlichen Verteilung der Grenzvermeidungskosten ab-

hängt und nicht von der Form der Erstvergabe der Emissionsrechte. Ein Beispiel mit 

zwei Ländern mag dies verdeutlichen. Angenommen, die Vermeidungskosten in Land 

A sind grundsätzlich höher als in Land B. Dies kann beispielsweise der Fall sein, wenn 

                                                 
4 Vgl. dazu auch die Ausführungen in Weimann (2013). 
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Land A bereits auf relativ hohem technischem Niveau produziert, so dass Zuwächse bei 

der Energieeffizienz nur mit großer Mühe erreicht werden können, während Land B mit 

„alter Technik“ produziert, bei der es relativ leicht ist, die Energieeffizienz zu steigern. 

Es sei weiterhin angenommen, dass Land A seine Emissionsrechte (die einen geringeren 

Umfang haben als seine historischen Emissionen) ersteigern muss, während Land B 

seine Emissionen kostenlos zugeteilt bekommt. Auch Land B muss Vermeidung betrei-

ben, aber der Handel wird dafür sorgen, dass es im Ergebnis die gesamte Vermeidung 

übernimmt und Land A seine fehlenden Emissionsrechte bei ihm erwirbt. Das entspricht 

der effizienten Allokation der Vermeidungsaktivitäten, denn in Land B ist es stets kos-

tengünstiger zu vermeiden. Gleichzeitig kommt es zu einem realen Ressourcenzufluss 

in Land B, weil ihm die Rechte, die es gewinnbringend verkaufen kann, kostenlos zuge-

teilt wurden.  

Entscheidend ist an dieser Stelle, dass der Emissionshandel ein gewissermaßen 

zweistufiges Verfahren ist. Die Festlegung des Cap und die Anfangsverteilung der 

Emissionsreche bilden die erste Stufe, der Handel selbst die zweite. Bei der Anfangsver-

teilung können nahezu beliebig Prinzipien angewendet werden, die einen fairen Lasten-

ausgleich sicherstellen sollen, ohne dass dadurch die Höhe des Caps oder der Handels-

mechanismus in irgendeiner Weise beeinflusst werden. Ob die Rechte verschenkt oder 

versteigert werden, ist für die Bindungswirkung des Caps ebenso wenig entscheidend 

wie für die Funktionsfähigkeit des Handels. Das verleiht dem Emissionshandel eine 

sehr hohe Flexibilität und die Möglichkeit, die Einrichtung eines kosteneffizienten und 

ökologisch sicheren Mechanismus mit der Durchführung von Seitenzahlungen zu ver-

binden, die entweder einen Lastenausgleich herbeiführen oder aber dazu genutzt werden 

können, Länder zur Teilnahme am Handel zu bewegen, die ohne solche Transfers dazu 

nicht bereit sind.  

Der internationale Emissionshandel entpuppt sich damit trotz aller Kritik, die in der 

Öffentlichkeit an ihm geübt wird, als ein Instrument, das in ganz hervorragender Weise 

alle Anforderungen erfüllt, die man an eine rationale Klimapolitik stellen muss. Mit ihm 

ist es möglich, die für den Klimaschutz aufgewendeten Ressourcen so einzusetzen, dass 

Kosteneffizienz erreicht wird. Gleichzeitig kann jedes Vermeidungsziel durch die Fest-

legung eines entsprechenden Cap erreicht werden. Der Handel ist sowohl mit einer be-

liebig ambitionierten als auch mit einer vorsichtigen Klimapolitik vereinbar. Schließlich 

ist er die ideale Plattform, über die die Integration von immer mehr Ländern in eine in-

ternationale klimapolitische Strategie erreicht werden kann. Dies gilt erst recht, wenn 

man bedenkt, dass eine solche Plattform bereits für einen bedeutenden Wirtschaftsraum 

existiert. Der europäische Emissionshandel könnte der Kern einer großen Koalition 

werden, wenn er genutzt würde, um als Ausgangspunkt für die sukzessive Erweiterung 

des Handelsraums zu dienen.  

Ein letzter Punkt sei erwähnt. Für die Möglichkeiten, die dem Klimaschutz in Zu-

kunft offen stehen, ist die Frage entscheidend, welche neuen technischen Optionen ent-

stehen werden, um Energie ohne den Einsatz von fossilen Brennstoffen zu erzeugen und 

Energieeffizienz kostenminimal zu steigern. Mit der gegenwärtig verfügbaren Technik 

ist eine weitgehende Dekarbonisierung der Wirtschaft nicht zu leisten. Damit kommt 

dem technischen Fortschritt eine hohe Bedeutung zu. Am Beispiel der Energieerzeu-

gung wird dies besonders deutlich. Die nicht-fossilen Erzeugungstechnologien weisen 

allesamt gravierende Schwächen auf. Die Nutzung nuklearer Technologien gilt als zu 

gefährlich und hat das Problem der Entsorgung radioaktiver Abfälle bisher nicht über-

zeugend lösen können. Die Erneuerbaren Energieträger sind weit davon entfernt, eine 
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realistische Alternative zu fossilen Brennstoffen zu sein. Sie sind viel zu wenig leis-

tungsfähig, zu volatil in ihrer Stromproduktion, und sie verursachen in erheblichem 

Umfang negative externe Effekte.  

Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, wie technischer Fortschritt begünstigt 

werden kann. Welche Instrumente sind dazu geeignet, und wie schlägt sich der Emissi-

onshandel dabei? Zunächst ist festzustellen, dass technischer Fortschritt in der notwen-

digen Form verlangt, dass in erheblichem Umfang Grundlagenforschung betrieben wer-

den muss. Dies ist eine staatliche Aufgabe und bedarf entsprechender Finanzierungsent-

scheidungen. Ob dabei auch die Forschung zur Nutzung nuklearer Energiequellen ein-

geschlossen werden soll, ist eine politische Frage, für die es aber eine wissenschaftliche 

Empfehlung geben kann. Solange es möglich erscheint, Atomkraftwerke zu bauen, die 

ohne unkalkulierbares Restrisiko betrieben werden können (Ausschluss von Kern-

schmelzen) und die als Brennstoff radioaktive Abfälle benutzen, sollten diese Optionen 

untersucht und gegebenenfalls auch genutzt werden, wenn dadurch eine kosteneffiziente 

Bereitstellung von Energie und zugleich eine entsprechende Entschärfung des Entsor-

gungsproblems möglich ist. Weltweit wird an der Entwicklung entsprechender Techno-

logien gearbeitet (Stichwort Atomkraftwerke der vierten Generation). Ob es eine kluge 

Entscheidung ist, sich daran nicht zu beteiligen, kann durchaus bezweifelt werden.  

Neben der Grundlagenforschung ist die angewandte Forschung ebenfalls von hoher 

Bedeutung. Hier muss es um die Entwicklung von Technologien gehen, die eine kos-

teneffiziente Einsparung von CO2 ermöglichen. Beispielsweise kann es sich dabei um 

die Entwicklung von Autos mit niedrigem Benzinverbrauch, um effiziente Heiztechno-

logien oder verbesserte Kraftwerkstechnik handeln. Der beste bekannte Weg, auf diesen 

und allen anderen Feldern technischen Fortschritt voranzutreiben, besteht darin, einen 

möglichst intensiven Wettbewerb um die besten technologischen Lösungen zu entfa-

chen. Wettbewerb ist oft als ein Entdeckungsverfahren beschrieben worden, mit dem es 

gelingen kann, die besten Lösungen für technologische Probleme sehr effizient und mit 

hoher Dynamik aufzuspüren. Ein Blick auf die Märkte, die hohe Innovationsraten auf-

weisen, wie die Mikroelektronik, der Fahrzeugbau oder der Maschinenbau und die 

Chemische Industrie macht deutlich, wie stark die entsprechende Dynamik ausfallen 

kann, wenn die Anreize für Innovationen entsprechend gesetzt sind. Der Emissionshan-

del schafft genau diese Anreize. Die Wirkkanäle, die dabei eine Rolle spielen, sind viel-

fältig.  

Eine unmittelbare Anreizwirkung ergibt sich daraus, dass die Entwicklung von kos-

tengünstigen Verfahren zur Einsparung von CO2 die Möglichkeit eröffnet, Emissions-

rechte, die andernfalls wahrgenommen werden müssten, nicht zu nutzen und am Emis-

sionsrechtemarkt zu veräußern. Anders formuliert: Die Entwicklung besserer Vermei-

dungstechnologie zahlt sich unter den Bedingungen des Emissionshandels für die Un-

ternehmen aus. Bei einem Ordnungsrecht, das Emissionen durch Ge- und Verbote zu 

regulieren versucht, ist das Gegenteil der Fall. Jede technische Innovation kann potenti-

ell zu einer Verschärfung der Auflagen führen. Es liegt deshalb nicht im Interesse des 

Unternehmens, sie hervorzubringen. Für diese Anreizwirkung des Emissionshandels ist 

weniger der gegenwärtige Preis für Emissionsrechte entscheidend als vielmehr die Höhe 

der zukünftig erwarteten CO2-Preise. Vorteilhaft ist in diesem Zusammenhang eine kla-

re Linie der Politik, die die Unternehmen mit möglichst zuverlässigen Erwartungen hin-

sichtlich dieser Preisentwicklung versorgt. 
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Neben der unmittelbaren Anreizwirkung ergibt sich eine weitere dadurch, dass der 

Emissionshandel dafür sorgt, dass die Emission von CO2 einen Preis erhält. Das hat 

zwei Effekte. Für Unternehmen wird die Inanspruchnahme von Lagerkapazität für CO2 

damit zu einem Produktionsfaktor, für den sie einen Preis entrichten müssen. Wenn es 

gelingt, den Einsatz dieses Faktors zu verringern, hat das für die Produktionskosten die 

gleiche Wirkung wie Einsparungen beim Energieeinsatz, dem Einsatz von Arbeit oder 

Rohstoffen. Es führt dazu, dass kostengünstiger produziert werden kann, und das wiede-

rum schafft einen Wettbewerbsvorteil. Der zweite Effekt besteht darin, das ceteris pari-

bus die Produktpreise mit Einführung des Handels steigen werden, weil jetzt für einen 

Produktionsfaktor bezahlt werden muss, den es zuvor „umsonst“ gab. Das gilt insbe-

sondere auch für die Energiepreise. Das wiederum hat zur Folge, dass ein Wettbewerb 

darum entsteht, welche Anbieter von Gütern, für deren Gebrauch man Energie einsetzen 

muss, am besten in der Lage sind, Techniken zu entwickeln, die den Energieeinsatz 

senken (also die Energieeffizienz steigern). Auch dieser Kanal führt unmittelbar zu ei-

nem Wettbewerb darum, möglichst kosteneffizient Energie und damit CO2 einzusparen. 

Wir haben oben argumentiert, dass die Höhe des Preises für CO2-Rechte für das Al-

lokationsergebnis nicht entscheidend ist. Das ist auch tatsächlich der Fall. Allerdings ist 

die Stärke der hier besprochenen Anreize für die Entwicklung neuer Technologien 

durchaus von der Höhe der Emissionspreise abhängig. Wobei betont werden muss, dass 

es vor allem die Preiserwartungen sind, die dabei eine Rolle spielen. Allerdings darf 

daraus nicht der Schluss abgeleitet werden, dass ein niedriger Preis Markteingriffe 

rechtfertigt, um den Preis anzuheben um dadurch dynamische Anreizeffekte zu erzeu-

gen. Wenn das politisch vorgegebene Vermeidungsziel (der Cap) zu relativ geringen 

Vermeidungsgrenzkosten erreicht werden kann, und wenn das auch für die zukünftigen 

Zielvorgaben erwartet werden kann, dann sind Investitionen in neue Vermeidungstech-

nologie offensichtlich nicht effizient – und dann sollten dafür auch keine Anreize ge-

schaffen werden.  

Soweit die Ausführungen zur Frage der ökonomischen Rationalität. Im nächsten 

Schritt werden Implikationen für die nationale und die internationale Klimapolitik abge-

leitet.  

2. Implikationen für nationale und internationale Klimapolitik 

Die Europäische Union hat vor zehn Jahren einen internationalen Emissionshandel für 

CO2-Emissionsrechte eingeführt, der sich gegenwärtig in seiner dritten Handelsperiode 

befindet. Die EU hat zugleich damit begonnen, europäische Vermeidungsziele zu disku-

tieren und festzulegen. Zuletzt im Herbst 2014 hat sie das Ziel festgelegt, bis zum Jahre 

2030 die europäischen CO2-Emissionen gegenüber 1990 um 40% abzusenken. Der Eu-

ropäische Cap wurde im Zuge dieser Zielfestlegung entsprechend angepasst. Ab 2017 

wird die zulässige Gesamtemissionsmenge um jährlich 2,2% reduziert, um so auf einen 

Emissionspfad einzuschwenken, der das europäische Ziel bis 2030 zu erreichen erlaubt. 

Angesichts der im ersten Abschnitt angestellten Überlegungen kann man diese Politik 

nur positiv bewerten. Mit ihr ist es möglich, wirksame und kosteneffiziente Klimapoli-

tik zu betreiben. Zu kritisieren ist lediglich, dass die EU nur sehr zögerliche Schritte 

unternimmt, um den Emissionshandel auch auf andere Sektoren auszuweiten. Dabei 

wäre genau das notwendig und richtig, um Unterschiede bei den Grenzvermeidungskos-

ten nutzen zu können, die zwischen den Sektoren bestehen. Die europäische und insbe-
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sondere die deutsche Energie- und Klimapolitik sieht jedoch vollkommen anders aus, 

denn sie ist nicht darauf gerichtet, den Emissionshandel zu erweitern, sondern kombi-

niert diesen mit Instrumenten der nationalen Klimapolitik. Die Förderung erneuerbarer 

Energien ist zwar ein europäisch vereinbartes Ziel. Die Umsetzung obliegt aber den 

Mitgliedstaaten, und zwar auf freiwilliger Basis.  

Deutschland hat dies zum Anlass genommen, insbesondere durch das Erneuerbare-

Energien-Gesetz (EEG) den Ausbau der erneuerbaren Energien massiv zu fördern und 

die nationalen CO2-Emissionen auch durch andere ordnungspolitische Eingriffe zu re-

duzieren. Wie sinnvoll ist eine solche nationale Klimastrategie im Kontext eines inter-

nationalen (europäischen) Emissionshandels?  

Die Antwort fällt sehr eindeutig aus. Wenn ein Land sich an einem internationalen 

Emissionshandelssystem beteiligt, verliert es damit gleichzeitig die Fähigkeit, wirksame 

nationale Klimapolitik zu betreiben. Die Betonung liegt dabei auf „wirksame“, denn 

selbstverständlich kann ein Land auch unter einem Emissionshandel eigene Klimapoli-

tik betreiben – nur hat diese dann eben keine Wirkung mehr im Hinblick auf die letzt-

endlich resultierenden CO2-Emissionen. Dies gilt jedenfalls, solange sich diese Politik 

auf den Emissionshandelssektor bezieht. Der Grund dafür liegt in der Funktionsweise 

des Emissionshandels. Nationale Klimapolitik versucht, durch staatliche Eingriffe, die 

im Inland durchgeführt werden, die in den Landesgrenzen erfolgende Emission von 

Schadstoffen zu reduzieren. Auf den ersten Blick wirken solche Maßnahmen wie eine 

Ergänzung des Emissionshandels. Tatsächlich aber konterkariert das Emissionshandels-

system jede nationale Politik. Wird durch einen nationalstaatlichen Eingriff die CO2-

Emission in einem Land reduziert, so ändert das nichts an der Menge der insgesamt 

durch die EU ausgegebenen Emissionsrechte. Diejenigen Emittenten, die in dem betref-

fenden Land durch den staatlichen Eingriff weniger CO2 emittieren, werden die dann 

nicht mehr benötigten Rechte auf dem Emissionsrechtmarkt verkaufen. Die Rechte 

werden (früher oder später) beim Käufer ausgeübt, so dass die Gesamtemission nicht 

sinkt. Sie wird lediglich anders verteilt. 

Erinnern wir uns an das grundlegende Funktionsprinzip des Emissionshandels. Es 

beruht darauf, dass der Handel dadurch Kosteneffizienz herstellt, dass er Grenzkos-

tendifferenzen zur Kostensenkung ausnutzt. Das hat eine wichtige Implikation. Die 

letztendlich resultierende Verteilung der Vermeidungsanstrengungen, also die Antwort 

auf die Frage „Wo wird vermieden?“, wird durch den Handel endogen entschieden! Das 

ist eine notwendige Voraussetzung dafür, dass Kosteneffizienz erreicht werden kann. 

Anders formuliert: Die Entmachtung der nationalen Politiker ist eine notwendige Vo-

raussetzung für das Funktionieren des Emissionshandels. Politiker dürfen nicht bestim-

men, wie viel in ihrem Land vermieden wird, weil dies den Kalkülen der dezentral agie-

renden Emittenten überlassen werden muss. Nur so kann das Informationsproblem ge-

löst werden, und nur so kann eine kosteneffiziente Verteilung der Emissionsvermeidung 

über die Regionen funktionieren. 

Es ist deshalb kein Defekt des Emissionshandels, dass er konterkarierend auf die na-

tionale Klimapolitik reagiert, sondern eine unmittelbare Folge seines grundlegenden 

Funktionsmechanismus. Dieser Mechanismus wirkt zwar der nationalen Klimapolitik 

entgegen und macht sie wirkungslos, aber er ist nicht in der Lage zu verhindern, dass 

nationale Klimapolitik dazu führt, dass das Ziel der Kosteneffizienz verfehlt wird. Nati-

onale Alleingänge, wie sie beispielsweise Deutschland gerne und oft unternimmt, ver-

ändern die räumliche Verteilung der Vermeidungsaktivitäten, und zwar stets in eine 
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Richtung, die zu einem Anstieg der Vermeidungskosten führt, ohne dass dem ein ir-

gendwie gearteter Vorteil gegenüber stünde. Wie gravierend die dadurch ausgelöste 

Verschwendung von Ressourcen ausfällt, lässt sich am Beispiel Deutschlands sehr gut 

demonstrieren. 

 

3. Deutschland: Gefühlte Klimapolitik  

Die deutsche Klimapolitik ist Teil der europäischen Klimapolitik, und über den Emissi-

onshandel ist sie auf das Engste mit der Emission und der Vermeidung von CO2 inner-

halb ganz Europas verknüpft. So offensichtlich dies ist, so wenig wird dies in der prak-

tischen Klimapolitik beachtet. Wie dramatisch die daraus resultierende Fehleinschät-

zung und die daraus resultierenden Ineffizienzen und Verschwendungen sind, soll im 

Folgenden an drei Beispielen verdeutlicht werden, die den deutschen Alleingang cha-

rakterisieren. 

a) Das nationale Klimaziel 

Die Bundesregierung hat im Rahmen ihres energiepolitischen Konzepts festgelegt, dass 

Deutschland bis zum Jahre 2020 die nationalen CO2-Emissionen um 40% gegenüber 

1990 absenken will. Damit soll Deutschland das europäische Ziel einer 40%-Reduktion 

bereits zehn Jahre früher erreichen als Gesamteuropa. Zentrale Bedeutung in diesem 

Konzept hat der Emissionshandelssektor, d.h. vor allem die Stromversorgung. Auf die-

sen Bereich konzentrieren sich die einzelnen Politikmaßnahmen, die zur Erreichung 

dieses Ziels ergriffen wurden. Die Beiträge, die aus anderen Sektoren (Wärmemarkt, 

Verkehrssektor) erbracht werden, sind als eher gering einzuschätzen.  

Welchen Effekt hat es, wenn Deutschland vorweggeht und das Ziel der EU schon 

zehn Jahre früher erreicht? Auf die Gesamtemissionsmenge in Europa hat es so gut wie 

keinen Effekt, denn das europäische Ziel wird durch den Alleingang nicht schneller 

erreicht. Die Vermeidungsanstrengungen, die in ganz Europa notwendig sind, um das 

EU-Ziel zu erreichen, werden allerding anders auf die Länder verteilt, als es bei einer 

durch den Emissionshandel erzeugten und mithin kosteneffizienten Lösung der Fall 

wäre. Deutschland zieht Vermeidungsanstrengungen an sich und entlastet dabei alle 

anderen Länder, die sich mit den Emissionsrechten eindecken können, die in Deutsch-

land dank der nationalen Klimapolitik nicht ausgeübt werden. Das einzige Ergebnis des 

deutschen Alleinganges ist, dass die Realisierung des EU-Ziels insgesamt teurer wird. 

Die anderen Mitgliedsstaaten haben keinen Anreiz, diese Ineffizienz ernsthaft zu unter-

binden, denn nicht nur die Mehrkosten werden allein von Deutschland getragen, es 

kommt, wie eben gezeigt, zu einer Entlastung der anderen Staaten.  

Die ganz allgemeine Lehre, die man aus diesen Überlegungen ziehen kann, lautet: 

Nationale Klimapolitik, die darauf besteht, die Vermeidungsmenge eines Landes bin-

dend vorzuschreiben, macht den Klimaschutz per se ineffizient. Sie führt in eine Situa-

tion, in der mit den eingesetzten Mitteln deutlich mehr CO2 eingespart werden könnte, 

als tatsächlich eingespart wird. Und sie führt dazu, dass die tatsächlich realisierten 

Emissionsvermeidungen viel zu teuer erkauft werden. Diese allgemeine Einsicht lässt 
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sich anhand der deutschen Klimapolitik auch am konkreten Einzelfall sehr deutlich auf-

zeigen.  

b) Die Stilllegung von Kohlekraftwerken  

Auf dem sogenannten „Energiegipfel“ im Bundeskanzleramt im Juni 2015 wurden vor 

allem zwei wichtige Entscheidungen getroffen. Erstens wurde beschlossen, die Nord-

Süd-Stromtrasse vorrangig unterirdisch zu verlegen. Notwendig geworden ist diese 

Trasse, weil die Einspeisung von insbesondere Windstrom zu einer Veränderung der 

räumlichen Verteilung der Stromproduktion in Deutschland geführt hat. Die Einspei-

sung von Windstrom in Norddeutschland und die Abschaltung von Atomkraftwerken 

im Süden macht es notwendig, das Stromnetz in erheblichem Umfang umzubauen und 

zu erweitern. Mit dem Beschluss im Kanzleramt wurde dieser Umbau noch einmal um 

mehrere Milliarden Euro verteuert. Wie sinnvoll der Umbau des Energiesystems (ein-

schließlich der Netze) im Hinblick auf eine rationale Klima- und Energiepolitik ist, wird 

noch zu diskutieren sein.  

Der zweite Beschluss diente explizit dem nationalen Klimaziel. Um dessen Errei-

chung sicher zu stellen, wurde beschlossen, im Laufe der nächsten Jahre mindestens 

sechs Kohlkraftwerke vom Netz zu nehmen, um so die Energieproduktion aus fossilen 

Brennstoffen in Deutschland unmittelbar zu reduzieren. Diese Maßnahme wurde als 

notwendig eingeschätzt, um das nationale Ziel bis 2020 erreichen zu können.  

Es dürfte klar sein, welche Wirkung die Abschaltung von Kohlekraftwerken in 

Deutschland haben wird. Die Emissionsrechte, die bisher für diese Werke vorgesehen 

waren, werden im Zuge des Emissionshandels an das europäische Ausland verkauft. 

Deutschland wird weniger CO2 emittieren, das europäische Ausland entsprechend mehr. 

Da Deutschland gleichzeitig beschlossen hat, aus der Atomenergie auszusteigen, müs-

sen in Zukunft erhebliche Erzeugungskapazitäten ersetzt werden. Es ist im Moment 

noch nicht genau absehbar, wie dies erfolgen wird. Anzunehmen ist allerdings, dass es 

ähnlich erfolgt, wie der Ausgleich der bereits stillgelegten Atomkraftwerke: durch eine 

stärkere Auslastung der verbleibenden Kapazitäten fossil befeuerter Kraftwerke und 

durch einen verstärkten Import von Atom- und Kohlestrom. Diese Prognose ist nicht 

sehr gewagt, denn ein Ausgleich durch erneuerbare Energieträger ist ausgeschlossen, 

wie die nachfolgenden Überlegungen zum EEG zeigen werden. 

c) Die Förderung erneuerbarer Energien durch das EEG 

Mit dem EEG fördert Deutschland die Einspeisung von Strom aus erneuerbaren Ener-

gien seit nunmehr 15 Jahren. Dieses Gesetz ist gewissermaßen das Rückgrat der deut-

schen Energiewende. Mit ihm soll der Übergang zu einer Energiegewinnung ohne den 

Einsatz von Kohlenstoff erreicht werden. An die Förderung der Erneuerbaren sind eine 

große Zahl von Erwartungen geknüpft worden, was unter anderem damit zusammen-

hängt, dass die Begründung dafür, warum Deutschland diese Form von Energiewende 

betreibt, gewissen Wandlungen unterworfen war und immer neue Begründungen für 

diese Politik vorgebracht worden sind. Im Folgenden wird das EEG so diskutiert, dass 

seine Folgen im Hinblick auf die hier relevanten Ziele und weitere Aspekte untersucht 

werden.  
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Einsparung von CO2-Emissionen durch erneuerbare Energiequellen? 

Aufgrund der bisher angestellten Überlegungen ist es einfach, diese Frage zu beant-

worten. Für die Einspeisung erneuerbaren Stroms gilt das Gleiche, was für jede andere 

nationale Klimapolitik auch gilt. Sie ist unter den Bedingungen eines Emissionshandels-

systems redundant im Hinblick auf die resultierenden CO2-Emissionen. Die Emissio-

nen, die durch erneuerbare Energien in Deutschland eingespart werden, finden im euro-

päischen Ausland statt. Eingespart wird nichts, lediglich die räumliche Verteilung wird 

verzerrt. Genau wie durch die Stilllegung der Kohlekraftwerke zieht Deutschland durch 

die Erneuerbaren CO2-Vermeidung aus dem europäischen Ausland in das eigene Land – 

ohne Rücksicht auf die dadurch entstehenden Kosten. 

Die Kostenseite 

Deutschland hat nach Dänemark die höchsten Strompreise Europas. Wesentlich verur-

sacht wird dies durch die EEG-Umlage und andere Kosten der Energiewende. Die ent-

scheidende Maßzahl zur Beurteilung der Energiewende ist jedoch nicht der Strompreis, 

sondern die Höhe der Kosten für die CO2-Einsparung. Deshalb bietet es sich an, die 

Grenzvermeidungskosten der verschiedenen Energiebereiche zu untersuchen. Entspre-

chende Abschätzungen zeigen übereinstimmend, dass die Vermeidung von CO2 mit 

Hilfe von Erneuerbaren Energien erheblich höhere Kosten verursacht, als sie beispiels-

weise durch Brennstoffsubstitution oder Kraftwerksmodernisierung im konventionellen 

Energiebereich entstünden. Für die dort herrschenden Vermeidungsgrenzkosten gibt es 

einen exzellenten Indikator: Der Preis für ein Emissionsrecht entspricht im Wesentli-

chen diesen Grenzkosten. Gegenwärtig liegt der Preis bei ca. 8 Euro pro Tonne CO2. 

Auch wenn dies nicht exakt den Grenzvermeidungskosten entspricht, gibt es doch einen 

Hinweis auf deren Größenordnung.  

Unter den erneuerbaren Energien nehmen Wind- und Solarenergie eine Sonderstel-

lung ein, weil es sich um die einzigen Energieträger handelt, für die nennenswerte Aus-

baupotentiale existieren. Im Hinblick auf die Ziele der Energiewende, die ja noch nicht 

einmal in Ansätzen erreicht sind, sind diese beiden Energieformen deshalb von ent-

scheidender Bedeutung. Bei der Abschätzung der Grenzvermeidungskosten für Wind- 

und Sonnenenergie müssen eigentlich die externen Kosten der Nutzung mit einbezogen 

werden. Dies gilt insbesondere für die Windenergie, deren Einsatz erhebliche externe 

Kosten verursacht. Aber auch wenn diese nicht berücksichtigt werden, sind die Grenz-

vermeidungskosten der erneuerbaren Energien extrem hoch.5 Onshore Windanlagen 

sind mit etwa 100 Euro pro Tonne zu veranschlagen, Offshore Anlagen liegen in einer 

Größenordnung von etwa 300 – 350 Euro die Tonne. Noch teurer ist nur die Solarener-

gie, die etwa 400 Euro pro Tonne an Vermeidungskosten verursacht. An dieser Stelle 

wird deutlich, dass es bei den Kostendifferenzen, die bei der Klimapolitik auftreten 

können, nicht um Kleinigkeiten geht. Im konkreten Fall verlagert die deutsche Energie-

politik die Vermeidungsaktivitäten hin zu Techniken, die bis zu 50 Mal so hohe Kosten 

verursachen wie die innerhalb des Emissionshandelssystems.  

Der deutsche Alleingang zieht Vermeidungsanstrengungen dort ab, wo sie 8 Euro 

die Tonne kosten, und ersetzt diese durch Aktivitäten, die zwischen 12 und 50 Mal so 

                                                 
5 Vgl. beispielsweise Fahl (2012) oder die Dena-Studie (2005). 
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teuer sind. Damit ist klar, wie gravierend die Folgen einer nationalen Klimapolitik sind, 

die aus politischen Gründen durchgesetzt wird, obwohl sie per se unter den Bedingun-

gen eines internationalen Emissionshandels keinen Sinn ergibt. Heraus kommt eine Po-

litik, die man als Klimapolitik nur „fühlen“ kann, die sich aber bei rationaler Analyse 

als das Gegenteil von Klimapolitik herausstellt. 

Kapazitäten und externe Effekte 

Ein großes Problem bei den erneuerbaren Energien ist die hoch volatile Einspeisung des 

Stroms. Diese Volatilität besteht nicht nur kurzfristig, sondern auch langfristig. Die 

jährlichen Schwankungen des Wind- und Sonnenaufkommens sind beträchtlich. Die 

Nutzung erneuerbaren Stroms ist deshalb an die Fähigkeit gebunden, diesen Strom spei-

chern zu können. Bei der Speicherung handelt es sich um ein bisher ungelöstes techni-

sches Problem. Klar dürfte sein, dass die notwendigen Volumina nur durch chemische 

Speicher erreicht werden können. „Power to gas“ oder „Power to liquid“ sind die dies-

bezüglichen Schlagworte. Eine wichtige Rolle spielt dabei die Tatsache, dass durch 

Speicherung, und Rückumwandlung in Energie ein Teil der Energie verloren geht. Um 

eine KWh aus einem Speicher zu gewinnen, müssen etwa 1,7 KWh Strom produziert 

werden. Das bedeutet, dass die Speicher die tatsächlich verfügbaren Kapazitäten der 

erneuerbaren Energien stark reduzieren. Setzt man die Nennleistung einer Windkraftan-

lage (WKA) gleich 100%, ergibt sich folgende Rechnung: Im Zehnjahres-Mittel erlaubt 

der Wind in Deutschland etwa 1.500 Volllaststunden.6 Das sind von den verfügbaren 

8.760 Jahresstunden etwa 17%. Rechnet man den Verlust durch Speicherung hinzu, 

verbleiben noch 10%. Ziehen wir die Energiemenge ab, die der Bau, Aufbau und Be-

trieb der WKA (bei 30 Jahren Laufzeit) verursacht, und berücksichtigen wir Abschat-

tungseffekte und die Notwendigkeit, schlechte Standorte zu nutzen, bleiben maximal 

7% der Nennleistung. Das bedeutet, dass selbst dann, wenn erneuerbarer Strom spei-

cherbar wäre, die 14-fache Kapazität benötigt wird, um Atomenergieanlagen oder fossil 

betriebene Kraftwerkskapazitäten zu ersetzen. Um beispielsweise 1,2 Gigawatt (etwa 

die Leistung eines Atomkraftwerkes) mit Windstrom zu produzieren, müssen deshalb 

ca. 14 Gigawatt Windstrom installiert werden – das entspricht ca. 7.000 Anlagen. Um 

allein die gegenwärtig noch betriebenen acht Atomkraftwerke zu ersetzen, müssten da-

mit deutlich über 50.000 WKA installiert werden plus die dafür erforderlichen Speicher. 

Nimmt man die bereits abgeschalteten Blöcke hinzu, verdoppelt sich diese Zahl nahezu. 

Gegenwärtig sind ca. 26.000 WKA in Deutschland installiert. Wenn man das Speicher-

problem als gelöst voraussetzt, wäre die Anzahl der Anlagen folglich zu vervierfachen, 

um allein den Atomstrom zu ersetzen, und es müssten für annähernd 100.000 Wind-

kraftanlagen chemische Speicher gebaut werden – für die bisher allerdings noch keine 

Technologie zur Verfügung steht.  

Ein solcher Ausbau – der CO2 neutral wäre, weil ja weder Atomkraftwerke noch 

Windkraftanlagen CO2 emittieren – wäre mit massiven Eingriffen in die Landschaft und 

entsprechend hohen externen Kosten verbunden. Gegenwärtig gibt es in Deutschland ca. 

650 lokale Bürgerinitiativen, die sich gegen den Ausbau der Windkraft zu wehren ver-

suchen. Würde allein der Atomstrom durch Windkraft ersetzt, würde sich der Wider-

                                                 
6 Vgl. IWES (2012). 
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stand gegen diese Art der Energiegewinnung mit hoher Wahrscheinlichkeit mehr als 

vervierfachen.  

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass der Versuch, fossile Energieträ-

ger in nennenswertem Umfang durch erneuerbare Energien zu ersetzen, zum Scheitern 

verurteilt ist. Das bedeutet: Zurzeit steht keine Technologie zur Verfügung, die einen 

Ersatz fossiler Brennstoffe erlaubt und die nicht nuklear ist. 

Der Anteil am Primärenergieeinsatz 

Das EEG ist ein Instrument der Klimapolitik, das zum Ziel hat, fossile Energieträger 

durch erneuerbare Energien zu ersetzen. Die Frage, in welchem Umfang dies in den 

letzten 15 Jahren gelungen ist, kann nur beantwortet werden, wenn alle Sektoren und 

alle Formen des Energieverbrauchs betrachtet werden. Deshalb ist die einzige angemes-

sene Maßzahl für die Beurteilung des EEG der Anteil der Erneuerbaren Energien am 

gesamten Primärenergieeinsatz in Deutschland. Abbildung 1 zeigt diesen für das Jahr 

2012: 

 

 

 
 

Abbildung 1: Anteile am Primärenergieeinsatz 20127 

Der Anteil der Erneuerbaren belief sich 2012 auf 10,4%. Bis 2015 hat sich daran nicht 

viel geändert.8 Interessant ist aber vor allem die Aufteilung auf die verschiedenen Arten 

erneuerbarer Energie. Den Löwenanteil von ca. 75% decken Biomasse und „Sonstige 

Energieträger“ ab. Darunter befindet sich zum Beispiel auch die Gewinnung von Ener-

gie aus Abfall (thermische Verwertung). Die Photovoltaik dagegen kommt auf nicht 

einmal 1%, und die Windkraft liefert gerade einmal einen Beitrag von 1,3% des Primär-

energieeinsatzes in Deutschland. Diese Zahlen verdeutlichen einmal mehr, dass der Er-

                                                 
7 Quelle: Umweltbundesamt (2013). 
8 Seit 2014 weist das Umweltbundesamt die Anteile der verschiedenen erneuerbaren Energien nicht mehr 

aus. 
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satz fossiler Brennstoffe durch erneuerbare Energien ein vollkommen unrealistisches 

Szenario ist. Dazu müssten mit Wind- und Sonnenenergie zunächst die noch verblei-

benden Atomkraftwerke ersetzt werden. Neben den bereits aufgezeigten Schwierigkei-

ten, die sich dabei ergeben, sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass die 2,2%, die 

2012 von Wind- und Solarenergie beigetragen wurden, bereits mehr als 400 Milliarden 

Euro an Subventionen gekostet haben (verpflichtende Einspeisevergütung).  

Diese Zahlen machen zugleich deutlich, wie wenig von dem Argument zu halten ist, 

dass Deutschland durch die Energiewende von Energieimporten unabhängiger wird. 

Das Gegenteil dürfte der Fall sein, denn die Substitution des Atomstroms wird ohne 

zusätzliche Stromimporte kaum gelingen.  

 

4. Pro und Contra: Argumente zum EEG 

Die bisher angestellten Überlegungen führen unweigerlich zu der Frage, wie es sein 

kann, dass die Politik und weite Teile der Öffentlichkeit nach wie vor das EEG als das 

richtige Instrument der Klimapolitik ansehen. Die Begründungen dafür haben sich im 

Laufe der Zeit verändert. Hier erfolgt ein Überblick, der auf der Basis persönlicher Er-

fahrungen des Autors zusammengestellt wurde.  

Am Anfang wurde die Redundanz des EEG im Hinblick auf die CO2-Einsparung 

entweder abgestritten oder ignoriert. Als dies nicht mehr möglich war, wurde eine neue, 

bis heute in Gebrauch befindliche Begründung angeführt. Vertreter des Umweltbundes-

amtes und des Umweltministeriums führten aus, dass man natürlich wisse, dass mit dem 

EEG keine CO2-Einsparung über den Cap hinaus möglich sei. Aber der Cap habe nur so 

gesetzt werden können, weil man die Planung der Erneuerbaren vorlegt habe. Dieses 

Argument ignoriert die Funktionsweise des Emissionshandels und die Tatsache, dass 

diese davon abhängt, dass die Entscheidung, wie und wo Vermeidung betrieben wird, 

endogen zu treffen ist, d.h. durch den Handel. Das EEG greift massiv in die Allokation 

der Vermeidungsaktivitäten ein und führt zu sehr teuren Verzerrungen, weil es die 

Technologie und den Ort der Vermeidung politisch bestimmt, anstatt beides dem Han-

del zu überlassen, der dafür sorgt, dass beide Entscheidungen kosteneffizient getroffen 

werden.  

Ebenfalls häufig angeführt wird das Argument, dass das EEG ein Programm zur 

Förderung der technologischen Entwicklung ist. Allerdings bringt man diese nicht 

dadurch voran, dass man den Einbau bereits vorhandener Technik (und nur diesen) sub-

ventioniert. Dennoch wird dieses Argument auch heute noch zur Rechtfertigung des 

Einsatzes der Windkraft herangezogen. So führt beispielsweise das Umweltministerium 

Niedersachsens noch in diesem Jahr in einer Stellungnahme zum weiteren Ausbau der 

Windenergie aus: 

„Notwendig ist eine Förderung (der Erneuerbaren Energien) auch, um Lernkurveneffekte großflä-
chig heben zu können und so auch langfristig eine bezahlbare Energieversorgung in Deutschland 
gewährleisten zu können. Dieser Aspekt wird zukünftig (…) vor dem Hintergrund (…) der zuneh-
menden Verknappung der fossilen Energieträger an Bedeutung gewinnen.“9 

Dass nach 15 Jahren und mehr als 25.000 WKA immer noch Lernkurveneffekte durch 

staatliche Subvention ermöglicht werden müssen, ist erstaunlich und wenig überzeu-

                                                 
9 NMELV (2015). 
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gend. Das Zitat weist darüber hinaus auf eine weitere Begründung hin, die in dem Ver-

weis darauf besteht, dass es notwendig ist, fossile Brennstoffe aufgrund deren zuneh-

mender Verknappung einzusparen. Mitunter wird das Argument noch dahingehend er-

weitert, dass sich die Förderung der Erneuerbaren wegen der damit verbundenen Ein-

sparung bei den fossilen Brennstoffen rechne.10 Das übersieht allerdings, dass jede 

Form von Klimapolitik zu einer Einsparung von fossilen Brennstoffen führt, denn CO2-

Emissionen können nur reduziert werden, wenn der Einsatz fossiler Brennstoffe redu-

ziert wird. Das aber bedeutet, dass auch eine kosteneffiziente Klimapolitik zu ähnlichen 

Einsparungen führt. Der Einspareffekt ist also kein Argument zugunsten einer nicht-

kosteneffiziente Klimapolitik. Hinzu kommt, dass die Vorräte an fossilen Brennstoffen 

so groß sind, dass von einer Verknappung keine Rede sein kann. Im Gegenteil, es muss 

darum gehen, den größten Teil der Vorräte nicht zu nutzen. 

Mitunter wird das EEG auch als ein Markteinführungsprogramm für die erneuerba-

ren Technologien bezeichnet. Wobei sich allerdings die Frage stellt, warum es dann 

auch nach 15 Jahren und längst erfolgter Marktdurchdringung immer noch weiter einge-

setzt werden soll. In der letzten Zeit hat ein neues Argument an Bedeutung gewonnen: 

Es verweist darauf, dass China versprochen hat, die Erneuerbaren erheblich auszubauen. 

Das Argument besagt, dass das eine unmittelbare Wirkung des EEG sei. Warum dies 

gelten soll, ist nicht ganz klar, aber selbst wenn es der Fall sein sollte, ändert das nichts 

daran, dass auch China den gleichen Beschränkungen bei der Nutzung von Windkraft 

unterliegt wie Deutschland. So kann es nicht verwundern, dass selbst dann, wenn die 

Pläne umgesetzt werden, der Anteil Erneuerbarer Energien in China nicht mehr als 2% 

betragen wird. Wind und Sonne sind technisch nicht in der Lage, den Energiehunger 

Deutschlands zu stillen. Wie sollten sie den Chinas stillen können?! 

5. Fazit 

Der moralische Anspruch Deutschlands in der Klimapolitik ist gewaltig. Das Land 

nimmt für sich in Anspruch, Vorreiter zu sein, der Welt ein Beispiel zu geben. Die bis-

her angestellten Überlegungen lassen es eher geraten erscheinen, dass die Welt sich an 

diesem Beispiel nicht orientiert. Jedenfalls gilt das für die Art und Weise, wie Deutsch-

land nationale Klimapolitik betreibt. Vorbildlich ist die Bereitschaft, sehr viele Res-

sourcen in den Klimaschutz zu investieren und damit freiwillig einen Beitrag für die 

Erstellung eines global öffentlichen Gutes zu leisten. Dass dieser Beitrag im Wesentli-

chen dadurch erbracht wird, dass die Ressourcen verschwendet werden, wird erst bei 

genauerer Analyse sichtbar.  

Deutschland fordert, dass andere Länder seinem Beispiel folgen. Es fordert, dass 

sich Länder zu nationalen Vermeidungszielen verpflichten. Wir haben gesehen, dass 

dies notwendiger Weise dazu führen muss, dass Klimaschutz zu viel zu hohen Kosten 

betrieben wird und deshalb in viel zu geringem Umfang. Gleichzeitig ist es eine Forde-

rung, die es sehr schwer machen wird, wirklich wirksame kollektive Beschlüsse herbei-

zuführen. Die deutsche Forderung verlangt von anderen Ländern, dass auch sie bereit 

sind, unter der Flagge des Klimaschutzes Ressourcen zu verschwenden. Das ist kein 

konsensfähiges Modell. Sehr viel besser wären die Chancen auf eine global erfolgreiche 

Klimapolitik, wenn man die Chance nutzen würde, die der Emissionshandel bietet, in-

                                                 
10 Vgl. Hoffmann (2015). 
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dem er es erlaubt, die Frage der Allokation von Vermeidungsanstrengungen und die 

Frage der Verteilung von Vermeidungslasten zu trennen. Würde Deutschland die für das 

EEG verschwendeten Ressourcen für einen internationalen Lastenausgleich bereitstel-

len, würde das die Chancen auf ein globales Klimaabkommen massiv steigern. 
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